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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.12.1926

Norm

VersVG §153

Rechtssatz

(Zum VersVG 1917) Die Verletzung der dem Versicherungsnehmer einer Haftp5ichtversicherung auferlegten

Verp5ichtung zur Anzeige des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahren hat den Verlust des Versicherungsanspruches

dann nicht zur Folge, wenn der Versicherungsnehmer beweist, daß ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nicht zur

Last falle oder daß die Verletzung der Anzeigep5icht weder die Feststellung des Versicherungsfalles noch die

Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung beeinflußt habe.
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